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 Flächennutzungsplan Schwäbisch Gmünd - Waldstetten 6. Änderung (Strutfeld Ge-

werbe 3. Erweiterung) 

Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Ihr Schreiben vom 23.03.2021, Ihr Zeichen: 2-60.1 Kü 

 

 

Sehr geehrte Herr Kühnle, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde zu der 

oben genannten Planung folgendermaßen Stellung: 

Raumordnung 

Mit der vorgelegten 6. Änderung des Flächennutzungsplans der VVG Schwäbisch 

Gmünd - Waldstetten soll die Darstellung einer landwirtschaftlichen Fläche in eine Ge-

werbefläche und eine Grünfläche mit einer Gesamtgröße von 1,21 ha geändert werden.  

Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 11.05.2020 erwähnt, befindet sich das Plan-

gebiet nicht nur in einem schutzbedürftigen Bereich für Erholung, PS 3.2.4 (Z) Regio-

nalplan Ostwürttemberg, sondern vielmehr auch innerhalb eines solchen schutzbedürf-

tigen Bereichs.  
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Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung unter-

liegen, zu beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). 

Allerdings ist in diesem Einzelfall unter Berücksichtigung der geplanten Grünfläche im 

Osten als endgültige Definition des Ortsrandes sowie der fehlenden Parzellenschärfe 

des Regionalplans eine Zielbetroffenheit im Ergebnis wohl abzulehnen. Insoweit kön-

nen aus raumordnerischer Sicht Bedenken zurückgestellt werden.  

Auch im Übrigen kann die Planung aus raumordnerischer Sicht mitgetragen werden, 

nachdem die Planunterlagen entsprechend der erteilten Hinweise im Rahmen der früh-

zeitigen Beteiligung ergänzt bzw. präzisiert wurden. 

Anmerkung: 

Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege – meldet Fehlanzeige. 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herr Bilitsch, Tel. 0711/904-45170, E-Mail: 

lucas.bilitsch@rps.bwl.de. 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt 

(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx). 

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 

dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung in digitali-

sierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zugehen zu las-

sen. Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntma-

chungsnachweis digital vorzulegen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez.  

Teresa López Mellado 
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